
Grafik: Krankenversicherungsobligatorium und Befreiungsmöglichkeiten für ausländische Studierende 
 
→ Den Befreiungsantrag und alle weiteren Fragen bitte über www.kvg.org an die gemeinsame Einrichtung KVG richten.  

 
 
 
 
 
 
  
Diese Checkliste ist eine Empfehlung, aber gibt keine Garantie, dass alle möglichen Punkte berücksichtigt wurden.  
Die Universität übernimmt keine Haftung. Sozialberatung, März 2018.    

 

 

  

 

 

  

   

  

 

   

 

 

  

Studierende aus Nicht-EU-
/EFTA-Staaten (erwerbstätig 
oder nicht erwerbstätig) 

Studierende aus EU-/EFTA-
Staaten ausser Deutschland, 
Frankreich, Österreich und 
Italien  

Befreiung unabhängig von der 
Höhe des Erwerbs-
Einkommens möglich, wenn: 

 Im Heimatland ausreichend 
versichert (EHIC);                
nur vorübergehend  in der 
Schweiz; Lebensmittelpunkt 
wird im Heimatland deklariert.  

Swisscare oder andere VVG 
nur in Ausnahmefällen 
möglich, wenn Studierende in 
ihrem Heimatland nicht 
gesetzlich versichert waren.  

Befreiung für maximal 6 Jahre 
möglich, wenn Brutto 
Erwerbseinkommen im Monat 
kleiner als maximal CHF 3500 
pro Monat. 

Keine Befreiung möglich, KVG 
obligatorisch.  

(Seltene Ausnahmen möglich, 
wenn Studierende in ihrem 
Heimatland nicht gesetzlich 
versichert waren.) 

Ggf. kantonale 
Prämienverbilligung 
beantragen! 

Erwerbstätig Nicht 
erwerbstätig 

Studierende aus 
Deutschland, Frankreich, 
Italien oder Österreich mit L- 
oder B-Bewilligung 

Befreiung möglich, wenn: 

 

Im Heimatland ausreichend 
versichert (EHIC); nur 
vorübergehend  in der 
Schweiz; Lebensmittelpunkt 
wird im Heimatland deklariert.  

Swisscare oder andere VVG 
Versicherung nur in 
Ausnahmefällen möglich, 
wenn Studierende in ihrem 
Heimatland nicht gesetzlich 
versichert waren.  

http://www.kvg.org/

